
 
 

S a t z u n g 
 

zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 
Kraftfahrzeuge 

(Stellplatzsatzung – StS) 
 

 
 

§ 1 Allgemeines und Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne 
des Art. 1 Abs. 1 BayBO im gesamten Gemeindegebiet einschließlich aller Ortsteile. 
Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder 
Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 
Dies gilt, soweit in einem rechtsverbindlichen Bebauungsplan keine abweichenden Regelungen 
zu den Stellplatzfestsetzungen bestehen.  
 
 

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen 
 
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht entsprechend Art. 47 Abs. 1 BayBO. 
 
 

§ 3 Anzahl und Gestaltung der erforderlichen Stellplätze 
 
(1) Die Anzahl der notwendigen und nach Art. 47 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 BayBO 

erforderlichen Stellplätze ist anhand der Anlage zur Verordnung über den Bau und Betrieb 
von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) in der jeweils 
gültigen Fassung zu ermitteln.  

 
(2) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die 

unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wir die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt 
nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. Für Vorhaben, die weder in dieser Satzung 
noch in der GaStellV geregelt sind, ist die Anzahl der erforderlichen Stellplätze im Einzelfall 
unter sinngemäßer Berücksichtigung der Richtzahlen für Vorhaben mit vergleichbarem 
Bedarf zu ermitteln. 

 
(3) Der Stellplatz ist rechnerisch auf eine Stelle nach dem Komma zu ermitteln und nach 

kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren 
Nutzungseinheiten oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach 
Addition der für jede Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. 

 
(4) Die nach dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf 

einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei 
Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des 
Baugrundstücks ist dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern.  

 
(5) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit 

unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen 
werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des 
Stellplatzes auftreten und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung 
zu erwarten sind. 

 



(6) Einzelnen Stellplätze sind in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten 
Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. Die Mindestgröße, die Breite der Fahrgassen 
und ihre Kennzeichnung ergeben sich aus § 4 der Garagen- und Stellplatzverordnung 
(GaStellv).  

 
 

§ 4 Stellplatznachweis 
(1) Mit dem Bauantrag ist durch die Bauvorlage nachzuweisen, dass die erforderlichen 

Stellplätze einschließlich der Zu- und Abfahrten vorhanden sind oder hergestellt werden. 
Demgemäß müssen in den Plänen die Einstellplätze mit ihren Zu- und Abfahrten auf dem 
Grundstück nach Größe, Lage und Anordnung zeichnerisch dargestellt werden.  

(2) Neben der zeichnerischen Darstellung gem. Abs. 1 ist in die Baubeschreibung die Anzahl 
der Stellplätze (Tiefgarage, oberirdisch, Besucher, usw.) und der für die Berechnung 
relevanten Faktoren aufzunehmen. 

 
 

§ 5 Ausnahmen und Befreiungen 
 
Von den Vorschriften dieser Satzungen können nach Art. 63 BayBO Abweichungen von der 
Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde erteilt werden. Bei verfahrensfreien 
Vorhaben entscheidet die Gemeinde. 
 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieser 
Satzung tritt die Stellplatzsatzung vom 02.08.2022 außer Kraft. 
 
 
Willanzheim, den 08.07.2025 
MARKT WILLANZHEIM 
 
 
 
Reifenscheid-Eckert 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 07.07.2025 
 
Hinweis: Die Satzung wurde im Mitteilungsblatt des Marktes Willanzheim vom 18.07.2025 
bekanntgemacht 


